
Marburg den 19.04.2023

Antrag auf Verkleinerung des Studierendenparlaments

Das Studierendenparlament hat beschlossen: 

1. Ändere die Satzung in Artikel 9, Absatz 2 zu:

„Das  Student*innenparlament  besteht  in  der  Regel  aus  einunddreißig  Mitgliedern.  

Abweichungen  von dieser  Größe erfolgen durch  Beschluss  des  Wahlausschusses  der  

Student*innenschaft entsprechend Artikel 6 Abs. 2.“

2. Streiche § 6 der Wahlordnung ersatzlos:

„Dem  StuPa  gehören  entsprechend  Artikel  9  Abs.  2  der  Satzung  einundvierzig  

Parlamentarier*innen an.“

- Der Vorstand des 57. Student*innenparlament
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